
Antrag auf Aktenauskunft 
Thema:  Kataloge   und   Preislisten   von   Lebensmitteln   zur   Ausgabe   an
Gefangene

██████████████

die zeitliche Verzögerung bei der Beantwortung bitten wir zu entschuldigen.

Eine   Zustimmung   zur   Herausgabe   der   geforderten   Unterlagen   kann   aus

hiesiger Ansicht nicht erfolgen. Es besteht weder aus § 4 Absatz 1 des

Sächsischen Umweltinformationsgesetzes (SächsUIG) noch aus § 3 Absatz 1

des Umweltinformationsgesetzes des Bundes (UIG) ein Anspruch auf Auskunft,

da es sich bei den angeforderten Daten nicht um Umweltinformationen im

Sinne des § 3 Absatz 2 SächsUIG und des § 2 Absatz 3 UIG handelt.

Es liegt auch kein Anspruch nach § 2 Absatz 1 des Gesetzes zur Verbesserung

der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation (VIG) vor, da es sich bei

den   angeforderten   Daten   nicht   um   gesundheitsbezogene

Verbraucherinformationen im Sinne des Gesetzes handelt. 

Darüber hinaus besteht auch kein anderer Auskunftsanspruch, da weder eine

Anspruchsgrundlage   vorliegt,   noch   ein   berechtigtes   Interesse   oder   eine

Beteiligung an einem Verfahren seitens der Antragstellerin geltend gemacht

worden sind. 
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JUSTIZVOLLZUGSANSTALT DRESDEN
Hammerweg 30 | 01127 Dresden

Die Leiterin

█████████
█████████
██████████

per Email: ██████████████████████

██████████████████
████████████

Durchwahl
██████████████████
Telefax  ████████████

poststelle@
jvadd.justiz.sachsen.de*

Aktenzeichen
(bitte bei Antwort angeben)
E4410-46/21(009)

Dresden, 
12. Januar 2022

Hausanschrift:
Justizvollzugsanstalt Dresden
Vollzugsabteilung
Hammerweg 30
01127 Dresden

www.justiz.sachsen.de/jvadd

Bankverbindung:
BBk Chemnitz
IBAN:
DE56 8700 0000 0087 0015 00
BIC: MARKDEF1870

Verkehrsverbindung:
Zu erreichen mit der 
Stadtbuslinie 76

Gekennzeichnete Behinderten-
parkplätze befinden sich vor
der Justizvollzugsanstalt

*Zugang für elektronisch signierte sowie
  für verschlüsselte elektronische Doku-
  mente nur über das Elektronische 
  Gerichts- und Verwaltungspostfach; 
  nähere Informationen unter
  www.egvp.de



Zudem   handelt   es   sich   bei   den   Preislisten   des   Anstaltskaufmannes   um

geschäftsinterne Daten eines Dritten, die nur mit Zustimmung durch den Anstaltskaufmann

weitergegeben werden dürfen. 

Es kann jedoch mitgeteilt werden, dass bei der Beschaffung und Verwendung sämtlicher

Lebensmittel   in   der   Justizvollzugsanstalt   Dresden   die   geltenden   Vorschriften   und

Vergabeverfahren eingehalten werden.

Mit freundlichen Grüßen

In Vertretung 

███████████
Regierungsoberrätin
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